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Dornbirner

Gemeindeblart.
(mit Postversendung fl. 1·60), einzelne Nummern 5 kr. — Einschaltungen— Preis: ganzjährig fl. 1•—Erscheint jeden Sonntag.

kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Sonntag, 19. November 1899. 30. Jahrg.Nr. 47. AA

Zur Durchführung der Sonntagsruhe im DiensteKundmachungen.
der k k. Zollämter und Finanzwache ist es in Folge
Zuschrift der k. k. Finanz=Bezirks=Be örde für Vorarlberg und
Liechtenstein vom 3. November 1899, Zl. 19.602 der Bevöl¬Bieh= und Krämermarkt.
kerung in Zukunft nicht mehr gestattet, an Sonntagen, dannDer auf den 21. d. Mts. fallende Martinimarkt wird
am Weihnachtstage (25. December), am Neujahrs= und Frohn¬

nicht an diesem Tage sondern Dienstag den 28. d. Mts. leichnamstage in Angelegenheiten, welche der Verzehrungssteuer
stattfinden. oder überhaupt der Controlpflichtigkeit unterliegen, z. B. Brannt¬

Dornbirn, am 19. November 1899. wein= und Biererzeugung bei den Finanzwach=Abtheilungen
Die Gemeindevorstehung. und Aemtern zu verkehren

Von diesem Verbote ist jedoch die Beamtshandlung von
Der nächste unaufschiebbaren oder sehr dringlichen Angelegenheiten selbstver¬Amtstag in Vornbirn ständlich ausgenommen.

wird am Montag den 20. November d. Is., von 9 Uhr Feldkirch, am 13. November 1899
vormittags an im Gememeindehause Zimmer Nr. 11 in Dorn¬ Der k. k. Bezirkshauptmann.
birn abgehalten werden.Feldkirch, am 11. November 1899. KundmachungDer k. k. Bezirkshauptmann. betreffend Waffenübungen der k. k. Landwehr

im Jahre 1900.Zur Stellung des Jahres 1900 sind die in den
Jahren 1879, 1878 und 1877 geborenen Jünglinge berufen. Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit

Es hat sich daher jeder Stellungspflichtige der oben ge¬ Erlass vom 4. November l. Is. Zl. 33.960 auf Grund des
nannten drei Altersclassen, sowohl Einheimische als Fremde § 4 des Gesetzes vom 25. Decbr. 1893 über die k. k. Landwehr
entweder mündlich oder schriftlich, persönlich oder durch sein für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und
Eltern, den Vormund oder durch einen Bevollmächtigten, an des 13 des „Gesetzes vom 10. März 1895, betreffend das In¬
heute Sonntag den 19. November nachmittags stitut der Landesvertheidigung für die gefürstete Grafschaft Tiro
zwischen 3 und 4 Uhr im Gemeindeamte Thür Nr. 14, II. Stock, und das Land Vorarlbeig“, sowie mit Bezug auf den § 54
behufs der Einschreibung zu melden, des „Wehrgesetzes vom Jahre 1889“ hinsichtlich der im JahreBemerkt wird, dass auch jene in den Jahren 1878 und

1900 vorzunehmenden Waffenübungen Nachstehendes angeordnet:
1877 Geborenen, welche bei einer vorhergehenden Stellung zu A
den Kaiserjägern oder Landesschützen assentiert, dann aus Bei den Landwehr Fußtruppen.
Familienrücksichten entlassen wurden, ferner jene, welche in den

Für die Einberufung zur Waffenübung im Jahre 1900Jahren 1878 und 1877 geboren, bei einer früheren Stellung
sind in Aussicht genommen:zu den Kaiserjägern oder Landesschützen assentiert und seither a) Alle unmittelbar in die k. k. Landwehr Eingereihtenim Superarditrierungs= oder Ueberprüfungswege wegen Dienstes¬
der Assentjahrgänge 1899, 1896, 1894 und 1892, mit Aus¬untauglichkeit entlassen wurden, im Jahre 1900 stellungspflichtig
nahme jener Mannschaft des letztbezeichneten Jahrganges, beisind und der oben erwähnten Meldepflicht unterliegen.
welcher etwa ausnahmsweise — die Gesammtdauer der bisherAusgenommen hievon sind nur diejenigen aus den Alters¬
abgeleisteten Waffenübungen 16 Wochen üersteiget.classen 1878 und 1877, welche schon zum stehenden Heere oder

den Landesschützen abgestellt oder für immer untauglich b) Der aus der Reserve des Heeres in die Landwehr über¬

setzte Assentjahrgang 1889, weiterserkannt worden sind
c) von den nachstehenden Assentjahrgängen und zwar:Dornbirn, am 12. November 1899.

1895 die unmittelbar in die Landwehr Eingereihten, bei welchenDie Gemeindevorstehung.
die Gesammtdauer der bis jetzt abgeleisteten Waffenübungen 4
1893 jene, bei welchen dieselbe 8 Wochen nicht erreicht, dannEs wird zur allemeinen Kenntnis gebracht, dass die königl.
von den Assentjahrgängen 1891, 1890, 1889 und 1888, jene,bayerische Kreisregierung von Schwaben und Neuburg am 6
bei welchen diese 16 Wochen nicht übersteigt.November 1899 wegen Ausbreitung der Maul= und Klauen¬

seuche in Vorarlberg die Einstellung der thierärztlicher d) Die Assentjahrgänge 1899, 1896, 1893, 1892 und
1891 der Ersotzreserve der k. k. Landwehr, mit Ausnahme jenerGrenzcontrole an den Eintrittsstationen Lindau bis auf
Mannschaft der letztoezeichneten zwei Jahrgänge, bei welcher dieweiteres verfügt hat.

Gesammtdauer der bis jetzt abgeleisteten Waffenüdungen S WochenInnsbruck, am 11. November 1899
übersteigt, dann von den Assentjahrgängen 1895 und 1894K. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg.


